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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz
des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der
Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde
ist - unter Vorbehalt der nachfolgenden Erwägungen 1.4 und 1.5 - einzutreten.

E. 1.4
Die Beschwerdeführerin beantragt, sie sei als Flüchtling anzuerkennen. Das Dispositiv der
angefochtenen Verfügung enthält keine Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens
(vgl. dazu Art. 5 Abs. 1 Bst. b VwVG) der Flüchtlingseigenschaft, weshalb dieser Antrag
eine unzulässige Erweiterung des Verfahrensgegenstandes darstellt und darauf nicht
einzutreten ist.

E. 1.5
Das Dispositiv der angefochtenen Verfügung enthält zudem keine Anordnung bezüglich
des Wegweisungsvollzuges. Demzufolge handelt es sich beim Eventualantrag bezüglich
Gewährung der vorläufigen Aufnahme ebenfalls um ein unzulässiges Rechtbegehren. Im
Übrigen setzt der Vollzug der Wegweisung respektive dessen Aussetzung zugunsten einer
vorläufigen Aufnahme die Anwesenheit der betreffenden Person in der Schweiz voraus.



Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Nach dem Gesagten ist auf den Antrag um
Gewährung der vorläufigen Aufnahme nicht einzutreten.

E. 1.6
Die Abteilungen des Bundesverwaltungsgerichts entscheiden in der Regel in der Besetzung
mit drei Richtern oder Richterinnen (Spruchkörper; vgl. Art. 21 Abs. 1 VGG). Das Gericht
kann - wie vorliegend - auch in solchen Fällen auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichten (Art. 111a Abs. 1 AsylG).

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Die dringlichen Änderungen des Asylgesetztes vom 28. September 2012, welche am 29.
September 2012 in Kraft getreten sind, kommen vorliegend nicht zur Anwendung, wurde
doch in der Übergangsbestimmung (Ziffer III) festgehalten, dass für Asylgesuche, die im
Ausland vor dem Inkrafttreten der Änderung gestellt worden sind - was vorliegend der Fall
ist - unter anderem die Art. 19, 20 und 52 in der bisherigen Fassung gelten.

E. 4.1
Ein Asylgesuch kann gemäss Art. 19 Abs. 1 AsylG im Ausland bei einer schweizerischen
Vertretung gestellt werden, die es mit einem Bericht an das BFM überweist (Art. 20 Abs. 1
AsylG). Hinsichtlich des Verfahrens bei der schweizerischen Vertretung im Ausland sieht
Art. 10 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR
142.311) vor, dass diese mit der asylsuchenden Person in der Regel eine Befragung
durchführt (Art. 10 Abs. 1 AsylV 1). Ist dies nicht möglich, so wird die asylsuchende
Person von der Vertretung aufgefordert, ihre Asylgründe schriftlich festzuhalten (Art. 10
Abs. 2 AsylV 1).

E. 4.2
Der Umstand, dass das vorliegende Gesuch nicht entsprechend dem Wortlaut von Art. 19
Abs. 1 und Art. 20 AsylG bei einer schweizerischen Vertretung, sondern direkt beim BFM
eingereicht wurde, ist nicht massgebend (vgl. dazu Entscheidungen und Mitteilungen der
[vormaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1997 Nr. 15 E. 2b). Die
Eingabe vom 24. November 2011 wurde daher zu Recht vom BFM als Asylgesuch aus dem
Ausland anhand genommen.

E. 4.3
Vorliegend wurde auf eine Befragung durch die Botschaft in Addis Abeba mangels
entsprechender Kapazitäten verzichtet und dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin -
zwecks Wahrung des rechtlichen Gehörs - ein schriftlicher Fragenkatalog zugestellt. Vor
dem Hintergrund der massgeblichen Praxis zur Behandlung von Asylgesuchen aus dem
Ausland sowie unter Berücksichtigung der gesamten Aktenlage ist festzustellen, dass in
vorliegender Sache auf eine Befragung der Beschwerdeführerin verzichtet werden durfte
und mit der Einladung zur Stellungnahme den massgeblichen verfahrensrechtlichen
Anforderungen Genüge getan wurde (vgl. dazu BVGE 2007/30).

E. 5.1



Das BFM bewilligt Asylsuchenden die Einreise in die Schweiz zur Abklärung des
Sachverhalts, wenn ihnen nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder
Aufenthaltsstaat zu bleiben oder in einen anderen Staat auszureisen (Art. 20 Abs. 2 AsylG).
Unzumutbar ist ein Verbleib namentlich dann, wenn die asylsuchende Person
schutzbedürftig ist. Schutzbedürftig im Sinne des Asylgesetzes sind Personen, die in ihrem
Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion,
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer
politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht
haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich
die Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 AsylG).

E. 5.2
Das BFM kann einer Person, die sich im Ausland befindet, Asyl - und damit auch die
Einreise in die Schweiz - verweigern, wenn keine Hinweise auf eine aktuelle Gefährdung
im Sinne von Art. 3 AsylG vorliegen oder ihr zuzumuten ist, sich in einem Drittstaat um
Aufnahme zu bemühen (Art. 52 Abs. 2 AsylG).

E. 5.3
Für die Erteilung einer Einreisebewilligung gelten restriktive Voraussetzungen, wobei den
Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben der erforderlichen Gefährdung
im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die Beziehungsnähe zur Schweiz, die
Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen Staat, die Beziehungsnähe zu
anderen Staaten, die praktische und objektive Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche
sowie die voraussichtlichen Eingliederungsmöglichkeiten in der Schweiz in Betracht zu
ziehen. Ausschlaggebend für die Erteilung der Einreisebewilligung ist dabei die
Schutzbedürftigkeit der betroffenen Personen, mithin die Prüfung der Frage, ob eine
Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft gemacht wurde und ob der Verbleib am
Aufenthaltsort für die Dauer der Sachverhaltsabklärungen zugemutet werden kann (vgl.
zum Ganzen BVGE 2011/10).

E. 6.1
Das Gericht ist sich der Tatsache bewusst, dass die aktuelle Situation im Flüchtlingslager
B._______ für die Beschwerdeführerin nicht einfach ist. Das Gericht ist aber - in
Übereinstimmung mit der Vorinstanz - der Ansicht, dass es der Beschwerdeführerin
zugemutet werden kann, in Äthiopien beziehungsweise im genannten Flüchtlingslager zu
verbleiben. Zur Vermeidung von Wiederholungen ist auf die ausführlichen und
zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung zu verweisen (vgl. Bst. E.b.a
vorstehend). Die Beschwerdevorbringen sind nicht geeignet, zu einer von der Vorinstanz
abweichenden Betrachtungsweise zu führen. Die Beschwerdeführerin vermag aus den in
der Beschwerde zitierten Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts nichts zu ihren Gunsten
abzuleiten, da diesen jeweils ein anderer Sachverhalt (u.a. unbegleitete Frau mit mindestens
einem Kind, Ehemann als vorläufig aufgenommener Flüchtling in der Schweiz, keine
nähere Beziehung zu einem anderen Staat) zugrunde lag. Des Weiteren ist darauf
hinzuweisen, dass in den unter der Verwaltung des UNHCR stehenden Flüchtlingslagern
ein minimaler Schutz gewährleistet und der Grundbedarf an Versorgung und Betreuung
gedeckt ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-5860/2012 vom 26. November
2012). Dies wird im Übrigen auch durch den von der Beschwerdeführerin eingereichten



Arztbericht bestätigt, gemäss welchem sie in einem auf psychische Krankheiten
spezialisierten Spital ("Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Health
Amanuel Mental Specialized Hospital") untersucht wurde und Medikamente gegen ihre
Angst erhalten hat. Inwiefern diese Behandlung nicht adäquat sein soll, ist aus den Akten
nicht ersichtlich.

E. 6.2
Die Beschwerdeführerin ist nach dem Gesagten nicht auf den subsidiären Schutz der
Schweiz angewiesen. Schliesslich vermag ihr in der Schweiz sich aufhaltender Bruder
keinen derart gewichtigen Anknüpfungspunkt geltend zu machen, wonach eine Abwägung
der Gesamtumstände im Sinne von Art. 52 Abs. 2 AsylG dazu führen müsste, dass es
gerade die Schweiz ist, die ihr den erforderlichen Schutz gewähren soll. Das BFM hat der
Beschwerdeführerin somit zu Recht die Einreise in die Schweiz verweigert und deren
Asylgesuch aus dem Ausland abgelehnt.

E. 7
Im Begründungsteil der angefochtenen Verfügung prüfte das BFM auch die
Voraussetzungen der Familienzusammenführung gestützt auf Art. 51 Abs. 2 AsylG, obwohl
hierzu - mangels entsprechenden Gesuchs - kein Anlass bestand (vgl. Bst. E.b.b
vorstehend). Den diesbezüglichen Erwägungen des BFM wird auf Beschwerdeebene jedoch
nichts entgegengehalten, weshalb sich weitere Erörterungen dazu erübrigen.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten
abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

E. 9
Mit dem Entscheid in der Sache ist das Gesuch um Erlass des Kostenvorschusses
gegenstandslos geworden.

E. 10
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese ersuchte jedoch um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG. Danach kann die
Beschwerdeinstanz eine bedürftige Partei, deren Begehren nicht aussichtslos erscheinen,
auf Gesuch davon befreien, Verfahrenskosten zu bezahlen. Vorliegend ist von der
Bedürftigkeit der Beschwerdeführerin auszugehen. Auch können die Beschwerdebegehren
nicht als aussichtslos bezeichnet werden. Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege ist somit gutzuheissen, weshalb keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind.
(Dispositiv nächste Seite)
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